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10/07 Verwaltungsgerichtshof

41/01 Sicherheitsrecht

Norm

SPG 1991 §64 Abs6;

SPG 1991 §65 Abs1;

SPG 1991 §65 Abs5;

VwGG §42 Abs2 Z1;

Rechtssatz

Die amtswegige Vornahme einer erkennungsdienstlichen Behandlung (unter sicherheitspolizeilichen Gesichtspunkten)

ist an zwei Voraussetzungen geknüpft. Einerseits muss die betre:ende Person im Verdacht stehen, eine mit Strafe

bedrohte Handlung begangen zu haben, wobei diese Voraussetzung gemäß § 64 Abs. 6 SPG 1991 auch nach einer

rechtskräftigen Verurteilung wegen der entsprechenden gerichtlich strafbaren Handlung bestehen bleibt. Andererseits

muss die betre:ende Person im Rahmen krimineller Verbindungen tätig geworden sein oder es muss die

erkennungsdienstliche Behandlung zur Vorbeugung gefährlicher Angri:e dieser Person erforderlich scheinen (Hinweis

E 18. Februar 2003, 2001/01/0098). Diesbezüglich ist auf die speziAsche Notwendigkeit der erkennungsdienstlichen

Behandlung zur Verhinderung weiterer gefährlicher Angri:e durch das Wissen um die Möglichkeit einer

Wiedererkennung abzustellen (Hinweis E 17. September 2002, 2002/01/0320).
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